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Präambel  
 
Die Gemeinde Hollenbach stellt auf Grund 
 
des § 2 Abs. 1 Satz 1 und der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches – BauGB – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, 
 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung – BayBO – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Juni 2023 
(GVBl. S. 250), durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 
2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371) geändert worden ist, 
 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-I), 
 
des § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG – (BGBl. I S. 2542) 
 
und des Art. 4 des Bayer. Naturschutzgesetzes – BayNatSchG – (BayRS 791-1-U) 
 
den 
 
 
einfachen Bebauungsplan Nr. 40 
 
„Pumptrack-Anlage Hollenbach“ 
 
für die Fl.-Nrn. 503 (Tf.) und 505 (Tf.), Gemarkung Hollenbach, 
 

auf. 

 

Für den Geltungsbereich gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, sofern die 

nachfolgenden Festsetzungen nichts anderes bestimmen. 
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1. Allgemeine Vorschriften 

 Bestandteile 

Der Bebauungsplan besteht aus Teil A Planzeichnung im Maßstab 1:500, Teil B Festsetzungen 
und Teil C Begründung mit Umweltbericht, jeweils in der Fassung vom 22.02.2024. 

 Geltungsbereich 

Der Umgriff des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Gesamtfläche 
des Geltungsbereiches beträgt ca. 1.106 m². 

2. Textliche Festsetzungen 

 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Öffentliche Grünfläche 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Flächen werden nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Pumptrack-Anlage“ festgesetzt. 

Im Bereich der öffentlichen Grünfläche ist die Errichtung eines versiegelten Fahrparcours 
(„Pumptrack“) mit einer max. Grundfläche (GR Pumptrack) von 600 m² zulässig. 

Die Nutzung ist auf nicht-motorisierte Räder / Fahrzeuge begrenzt. Motorisierte Räder (oder 
sonstige motorisierte Gefährte / Fahrzeuge) sind nicht zulässig. 

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist die Errichtung von Sitzgelegenheiten und 
Ausstattungselementen zur Nutzung der öffentlichen Grünfläche möglich. 

Flächen für Stellplätze 

Südlich entlang der Raiffeisenstraße werden Flächen für drei Stellplätze gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB festgesetzt. 

 Geländeveränderungen 

Aufschüttungen für den Fahrparcours sind bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über der 
natürlichen Geländeoberfläche zulässig. Abgrabungen sind bis zu einer Tiefe von max. 1,0 m 
unter der natürlichen Geländeoberfläche zulässig. 
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 Einfriedungen 

Zulässig sind blickdurchlässige Einfriedungen ohne Sockel mit einem Bodenabstand von mind. 
15cm und einer Gesamthöhe bis 1,40m. Die Einfriedung ist mind. 50cm von der Flurgrenze 
zurückzusetzten. 

 Stellplätze 

Bei den Stellplätzen sind für die Oberflächenbefestigung und deren Tragschichten nur 
Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwenden. 

 Niederschlagswasserbeseitigung 

Anfallendes Niederschlagswasser ist flächenhaft über geeignete, bewachsene 
Oberbodenschichten innerhalb des Geltungsbereiches in das Grundwasser zu versickern. 

 Grünordnung 

2.6.1 Wiesenansaat 

Die nicht befestigten Flächen sind als extensive Wiesen zu entwickeln. Zur Herstellung ist 
autochthones Wiesensaatgut aus dem Ursprungsgebiet 16 „Unterbayerische Hügel- und 
Plattenregion“ mit mindestens 30% Kräuteranteil verwenden. 

Auf Düngung und Pestizideinsatz ist zu verzichten.  

Innerhalb der Flächen sind Mulden zur Versickerung von Niederschlagswasser zulässig. 

2.6.2 Baumpflanzungen 

Die Baumpflanzungen sind gemäß Planzeichnung anzulegen. Es ist mindestens die Anzahl der 
festgesetzten Bäume zu pflanzen. Vom Standort kann geringfügig abgewichen werden. 

Die festgesetzten Baumpflanzungen sind nach der Errichtung der Anlage, spätestens bei 
Beginn der darauffolgenden Vegetationsperiode, durchzuführen. 

Für die festgesetzten Pflanzungen ist autochthones bzw. gebietseigenes Pflanzgut aus dem 
Vorkommensgebiet 6.1 „Alpenvorland“ entsprechend der Artenliste zu verwenden: 

 
Bäume: Mindestqualität: Hochstamm, STU 16-18 cm 

Acer campestre 

Acer platanoides 

Acer pseudoplatanus 

Betula pendula 

Feld-Ahorn 

Spitz-Ahorn 

Berg-Ahorn 

Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 
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Quercus robur 

Quercus petraea 

Stiel-Eiche 

Trauben-Eiche 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Juglans regia 

Malus communis 

Pyrus pyraster 

Populus nigra 

Populus tremula 

Prunus avium 

Prunus padus 

Sorbus aucuparia 

Obstbäume als Hochstämme 

Walnuss 

Wild-Apfel 

Wild-Birne 

Schwarz-Pappel 

Zitter-Pappel 

Vogel-Kirsche 

Trauben-Kirsche 

Vogelbeere 

 

 Zuordnungsfestsetzung Ausgleichsflächen 

Zum Ausgleich des durch den Bebauungsplan entstehenden Eingriffs in Natur und Landschaft 
werden dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 Halbs. 2 BauGB gemeindeeigene 
Ausgleichsflächen mit einer Wertigkeit von insgesamt 3.964 Wertpunkten (WP) aus den 
nahegelegenen Ökokontoflächen am Herschbach Hollenbach zugeordnet. 
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3. Hinweise 

 Erschließung und Versorgung 

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets erfolgt über die öffentliche Raiffeisenstraße. 

Einer Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung oder sonstiger 
Spartenerschließung bedarf es im Plangebiet aufgrund der vorgesehenen Nutzung nicht. 

 Stellplätze 

Die Vorschriften der Stellplatzsatzung der Gemeinde Hollenbach sind zu beachten. 

 Niederschlagswasserbeseitigung 

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem, unverschmutztem 
Niederschlagswasser sind die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) und die dazugehörigen technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) zu beachten. 

Auf das Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (DWA) wird ebenfalls hingewiesen. 

Die Vorschriften der Entwässerungssatzung der Gemeinde Hollenbach sind zu beachten.  

 Denkmalschutz 

Im Gebiet sind keine Bodendenkmäler bekannt. 

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kommen, unterliegen 
der Meldepflicht nach Art. 8 BayDSchG (Bayerisches Denkmalschutzgesetz). Sie sind dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-
genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 Bodenschutz 

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung 
und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter 
Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten. 



 
Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 40 
„Pumptrack-Anlage Hollenbach“      Stand 22.02.2024 

 

 

STADT  LAND  FRITZ     stadtplaner – landschaftsarchitekten                              8 von 10   
 

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterböden sind zu schonen, getrennt 
abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst wieder 
ihrer Nutzung zuzuführen. 

 Bodenverunreinigungen und Altlasten 

Anhaltspunkte für Altlasten liegen bisher nicht vor. 

Sollten bei Aushubmaßnahmen, Erdbewegungen oder sonstigen Eingriffen in den Untergrund 
Auffüllungen, Altablagerungen, kontaminiertes Erdreich o.Ä. festgestellt werden, sind die 
Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Bodenschutzbehörde am Landratsamt Aichach-
Friedberg zur Abklärung der weiteren Vorgehensweise zu verständigen (Mitteilungspflichten 
gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). Bis zur Entscheidung dürfen die Arbeiten nicht fortgeführt 
werden. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten 
Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastung) vorliegen, welche zu zusätzlichen Kosten bei 
der Verwertung/Entsorgung führen können.  

 Landwirtschaftliche Immissionen 

Durch die ortsübliche landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen 
Grundstücke sind Geruchs-, Lärm- und Staubbelästigungen nicht auszuschließen. Diese sind 
hinzunehmen. 

 Baumpflanzungen 

Die festgesetzten Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
Abgestorbene Bäume sind innerhalb von 12 Monaten möglichst gleichartig und gleichwertig 
zu ersetzen. 

Bei Neupflanzung von Gehölzen mit einer Endwuchshöhe von mehr als 2 m ist gemäß Art. 48 
des Gesetzes zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (AGBGB) zu angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen ein Abstand von mindestens 4 m einzuhalten, wenn durch 
die Pflanzung die wirtschaftliche Bestimmung des Nachbargrundstücks durch Schmälerung 
des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt wird. Bei Obstgehölzen ist ein Abstand von 2 m 
ausreichend. 

 Artenschutz 

Vor Abbruch des Brunnengebäudes ist eine Begehung und Begutachtung durchzuführen, 
insbesondere im Hinblick auf Brut- und Nisthabitate von Fledermäusen und Vogelarten. 

Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 BNatSchG dürfen Baumfällungen generell nur 
zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar stattfinden. 
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4. Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan tritt mit seiner Bekanntmachung in Kraft. 

 

Hollenbach, den ………………………….  

 

 

 

……………………………………………………. 

Franz Xaver Ziegler, 1. Bürgermeister 

 

5. Verfahrensvermerke 

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.01.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 19.01.2024 ortsüblich bekannt gemacht.  

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf des Bebauungsplans in der 
Fassung vom 22.02.2024 hat gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom ............................ bis 
............................ stattgefunden.  

3. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf des Bebauungsplans in der 
Fassung vom 22.02.2024 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs.1 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt.  

4. Die öffentliche Beteiligung des vom Gemeinderat in der Sitzung am ............................ 
gebilligten Entwurfs des Bebauungsplans in der Fassung vom ............................ hat gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ stattgefunden.  

5. Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung des vom Gemeinderat in der Sitzung am 
............................ gebilligten Entwurfs des Bebauungsplans in der Fassung vom 
............................ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt.  

6. Der vom Gemeinderat in der Sitzung am ............................ gebilligte Entwurf des 
Bebauungsplans in der Fassung vom ............................ wurde mit der Begründung gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ erneut öffentlich 
ausgelegt. 

7. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............................ wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der 
Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt. 
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8. Der Bebauungsplan in der Fassung vom ............................ wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
vom Gemeinderat in der Sitzung am ............................ als Satzung beschlossen. 

 

Hollenbach, den ………………………….  

......................................................................   (Siegel) 

Franz Xaver Ziegler, 1. Bürgermeister 

 

9. Ausgefertigt 

Hollenbach, den ………………………….  

......................................................................   (Siegel) 

Franz Xaver Ziegler, 1. Bürgermeister 

 

10. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............................ gemäß  
§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 

Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in 
der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 

 

Hollenbach, den ………………………….  

......................................................................   (Siegel) 

Franz Xaver Ziegler, 1. Bürgermeister 


